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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil vom 21. April 2022 erteilte das Bezirksgericht Zürich dem Beschwerdegegner
gegenüber der Beschwerdeführerin in der Betreibung Nr. yyy des Betreibungsamtes Zürich
11 die definitive Rechtsöffnung für Fr. 3'410.--. Als Rechtsöffnungstitel dienten vier
rechtskräftige Entscheide des Sozialversicherungs-, Verwaltungs- und Obergerichts des
Kantons Zürich. Die Betreibung betrifft die Gerichtskosten aus diesen vier Entscheiden.
Gegen den Rechtsöffnungsentscheid erhob die Beschwerdeführerin am 29. April 2022
(Übergabe) Beschwerde. Mit Beschluss vom 17. August 2022 trat das Obergericht des
Kantons Zürich auf die Beschwerde aus verschiedenen Gründen (mangelnde Zuständigkeit,
ungenügende Anträge und Begründung) nicht ein. Dagegen hat der Ehemann der
Beschwerdeführerin, B.________, als Vertreter am 15. September 2022 (Postaufgabe)
Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Mit Verfügung vom 16. September 2022 hat
das Bundesgericht die Beschwerdeführerin aufgefordert, die Beschwerde eigenhändig zu
unterzeichnen ( Art. 42 Abs. 5 BGG ). Am 27. September 2022 (Postaufgabe) hat die
Beschwerdeführerin die eigenhändig unterzeichnete Beschwerdeschrift eingereicht.

E. 2
Aufgrund des unter Fr. 30'000.-- liegenden Streitwerts ( Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ) und
mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ( Art. 74 Abs. 2 lit. a
BGG ) ist einzig die subsidiäre Verfassungsbeschwerde zulässig ( Art. 113 ff. BGG ).
Gerügt werden kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte ( Art. 116 BGG ). Der
Beschluss des Obergerichts ist ein Nichteintretensentscheid. Thema des
bundesgerichtlichen Verfahrens ist demnach grundsätzlich einzig, ob das Obergericht gegen
verfassungsmässige Rechte verstossen hat, indem es auf die kantonale Beschwerde nicht
eingetreten ist. Diesbezüglich müsste die Beschwerdeführerin anhand der Erwägungen des
angefochtenen Entscheids klar und detailliert darlegen, inwiefern verfassungsmässige
Rechte verletzt worden sein sollen (Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 133 II 396
E. 3.1; 142 III 364 E. 2.4). Die Beschwerdeführerin geht auf die Nichteintretenserwägungen
des Obergerichts nicht ein und sie legt nicht dar, inwieweit das Obergericht gegen
verfassungsmässige Rechte verstossen haben soll. Stattdessen bestreitet sie die in
Betreibung gesetzten Forderungen bzw. deren Vollstreckbarkeit, da diese beim
Bundesgericht angefochten seien und dieses nichts endgültig entschieden habe. Sie
verlangt, alle Verfahren zu sistieren oder ihr ein rechtskräftiges Urteil zuzustellen, ohne
konkret zu bezeichnen, auf welche Verfahren oder welches Urteil sie sich bezieht.
Verfahrenssistierungen (gemeint wohl: Stundungen der in Betreibung gesetzten



Forderungen) sind zudem nicht Gegenstand des Rechtsöffnungsverfahrens. Hinsichtlich der
Urteilszustellung zielt sie allenfalls auf das Urteil 5D_55/2021 vom 12. April 2021 ab, das
sich auf das zu vollstreckende obergerichtliche Urteil bezieht und das im
Beschwerdeverfahren vor Obergericht angesprochen worden war. Gemäss dem Track &
Trace-Auszug der Schweizerischen Post hat B.________ das Urteil 5D_55/2021 für die
Beschwerdeführerin am 30. April 2021 am Postschalter in Empfang genommen. Die
Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig und sie enthält offensichtlich keine
hinreichende Begründung. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch den
Abteilungspräsidenten nicht einzutreten (Art. 117 i.V.m. Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG ).

E. 3
Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie lebe von der Sozialhilfe, und sie fordert, dass
die Gerichtskosten von der Staatskasse übernommen werden. Sie stellt jedoch kein
ausdrückliches Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Ein solches Gesuch wäre ohnehin
abzuweisen gewesen, da sich die Beschwerde nach dem Gesagten als von vornherein
aussichtslos herausgestellt hat ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Es bestehen auch keine Gründe, auf
die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten. Entsprechend dem Ausgang des
Verfahrens sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1
BGG ).
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